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Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grund-
stücksangelegenheiten 

28. November 2024  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 10. Dezember 2024  

 

 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses zur 68. Änderung des Flächennutzungsplans 

und zum Bebauungsplan Nie-132 "Brüggener Straße" 

 

Sachverhalt: 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2022 beschlossen, die Verfahren zur Aufstellung der 

68. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nie-132 "Brüggener Straße" 

einzuleiten. 

 

Grundlage dieses Einleitungsbeschlusses war seinerzeit der vorangegangene Beschluss des 

Rats vom 9. November 2021 am Standort „Brimges-Gelände“ an der Brüggener Straße mit der 

Burggemeinde Brüggen ein interkommunales Hallenbad zu errichten. Da dieses Projekt nicht 

weiter verfolgt wird, liegt kein städtebaulicher Grund zur Fortführung der Planung vor. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Einleitungsbeschluss zur 68. Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungs-

plan Nie-132 "Brüggener Straße" wird aufgehoben. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Darstellung Geltungsbereich zum Einleitungsbeschluss 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☒ 




